
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2018/11/21 Ra 2017/17/0255
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.2018

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VVG;

Rechtssatz

Unter Vollstreckung im Sinne des VVG ist die zwangsweise Durchsetzung der durch individuelle Normen begründeten

Pflichten zu verstehen (Thienel/Schulev-Steindl, Verwaltungsverfahrensrecht5, 553).
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